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 Veröffentlicht am 15.04.1959

Norm

ABGB §184

ABGB §262

PStG §30

Rechtssatz

Die Rechtsau5assung, daß die aus der Bestimmung des § 181 ABGB resultierende Verp8ichtung des Gerichtes, die

Au8ösung eines Adoptionsvertrages auch dann in die Gerichtsakten einzutragen, wenn das Wahlkind großjährig ist,

sowie die Mitteilungsp8icht des Gerichtes an das Standesamt (Altmatrik), eine Überprüfung des

Adoptionsauflösungsvertrages unter dem Gesichtspunkt seiner Rechtsgültigkeit rechtfertigen, ist bedenkenfrei.
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